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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
Drucksache 20/4378 

Sehr geehrte Frau Rathje-Hoffmann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

der Kinderschutzbund Landesverband Schleswig-Holstein bedankt sich für die Einladung zur An-
hörung. Da uns eine Teilnahme leider nicht möglich ist, senden wir Ihnen unsere zentralen Punkte 
mit der Bitte um Kenntnisnahme schriftlich zu. 

Der Kinderschutzbund begrüßt ausdrücklich, dass die Zahl der PerspektivKitas erhöht werden 
soll. Die gezielte Förderung von Kindertageseinrichtungen gerade in sozial benachteiligten Lagen 
ist ein wichtiges Instrument, um Bildungsgerechtigkeit von Anfang an zu stärken. Die zusätzliche 
halbe Fachkraftstelle und der Sachkostenzuschlag setzen ein richtiges Signal. 

Der Kinderschutzbund weist jedoch darauf hin, dass das Modell auch mit der jetzt vorgenomme-
nen Ausweitung und in seiner jetzigen Form nicht ausreichen wird, um die unterschiedlichen 
Startchancen der Kinder in Schleswig-Holstein wirksam auszugleichen. Zum einen ist die quali-
tative Förderung der PerspektivKitas unzureichend, zum anderen werden auch nach der Auswei-
tung auf 175 Einrichtungen weniger als zehn Prozent der über 1.800 Kitas im Land als Perspektiv-
Kita gefördert. 

Zugleich sieht der Kinderschutzbund die in § 13 vorgesehene Verkürzung der Förder- und Wider-
rufsfristen kritisch. Bei sinkenden Belegungszahlen muss der Vorrang von Qualitätsverbesserung 
vor Strukturabbau gelten – nicht umgekehrt. 
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ZUR SITUATION DER KITAS IN SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Das Programm „Kita für Alle“ und der vorliegende Gesetzentwurf dürfen nicht darüber hinweg-
täuschen, dass das Kita-System in Schleswig-Holstein unter jahrelang aufgestauten Qualitätsde-
fiziten leidet.  
 
Kinderrechte gelten unabhängig von Geburtenzahlen. Gerade jetzt, wo weniger Kinder geboren 
werden, muss jedes einzelne Kind die optimale Förderung erhalten. Eine Gesellschaft mit niedri-
gen Geburtenraten kann es sich schlicht nicht leisten, auch nur ein Kind zurückzulassen. Die 
rückläufigen Kinderzahlen sind eine große Chance, endlich mehr Bildungsgerechtigkeit zu schaf-
fen. Die pädagogischen Anforderungen wachsen stetig: Inklusion, Mehrsprachigkeit, zuneh-
mende Heterogenität und neue Verfahren wie EVi verlangen mehr Ressourcen, nicht weniger. 
 
Der Kinderschutzbund warnt davor, dass die vermeintliche Entspannung im Betreuungssetting  
durch sinkende Kinderzahlen zur Verwaltung des Mangels führt. Wo Spielräume entstehen, 
braucht es mutigere Schritte – nicht die Absicherung des Status quo, sondern echte Qualitätsver-
besserungen für jedes Kind in Schleswig-Holstein. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Susanne Günther 
Landesgeschäftsführerin   




